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Haushalt 2024 der Gemeinde Bad Kleinen 
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Datum Gremium Zuständigkeit 

08.05.2024 Gemeindevertretung Bad Kleinen Anhörung 
 
Sachverhalt 
Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan für die Gemeinde Bad Kleinen wurde 
durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg am 
12.04.2024 mit Auflagen genehmigt.  
Nach der erfolgten öffentlichen Bekanntmachung, ist der Haushalt 2024 ab dem 17.04.2024 
rechtskräftig.  
 
Entsprechend der rechtsaufsichtlichen Anordnung hat der Bürgermeister eine entsprechende 
Haushaltssperre zu erlassen. Im Ergebnis soll die Gemeinde das Jahresergebnis vor 
Rücklagenentnahme um 157.300 € verbessern.  
Es wurde daraufhin durch den Bürgermeister eine 7 %ige Haushaltssperre auf alle Sach- 
und Dienstleistungen erlassen.  (Anlage) 
  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 Bescheid  5_Haushaltsverfügung Bad Kleinen 2024(P005163184) (öffentlich)  
2 Umsetzung rechtsaufsichtliche Anordnung 2024 - B. Kleinen (öffentlich)  
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